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20. Vollmacht gemäß § 28 UG 

 
 
Der Rektor der Medizinischen Universität Wien, Herr Univ.-Prof. Dr. Markus Müller, 
Spitalgasse 23, 1090 Wien, bevollmächtigt hiermit gemäß § 28 UG in Verbindung mit den 
Richtlinien des Rektorats für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern der Medizinischen Universität Wien gemäß § 28 UG  
 
Herrn Mag. Lukas Zach, MSc, stellvertretender Leiter der Universitätsbibliothek der 
Medizinischen Universität Wien, 1090 Wien, Spitalgasse 23,  
 
im Namen und mit Rechtswirksamkeit für die Medizinische Universität Wien als Stellvertreter 
der Projektleiterin des folgenden Auftrages 
 
Auftragsnummer:        UE10259006 
Auftragsbezeichnung: FWF Open Access Pauschale 
 
im Stellvertretungsfall Rechnungen zu unterzeichnen. Darüber hinaus ist der Bevollmächtigte 
nicht berechtigt, die Medizinische Universität Wien zu vertreten. 
 
Die Vollmacht wird mit Unterschrift durch beide Parteien wirksam und bleibt aufrecht, 
solange Herr Mag. Lukas Zach, MSc als stellvertretender Leiter der Universitätsbibliothek 
tätig ist. Die Vollmacht erlischt jedenfalls mit Beendigung des Dienstverhältnisses von Herrn 
Mag. Lukas Zach, MSc an der Medizinischen Universität Wien. 
 
Der Bevollmächtigte bestätigt hiermit, die Richtlinien des Rektorats für die Bevollmächtigung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Medizinischen Universität Wien gemäß § 28 
UG, Mitteilungsblatt Studienjahr 2004/2005, 3. Stück, Nummer 3, zu kennen und 
verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 
 
Der Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, Subvollmachten ganz oder zum Teil an Dritte 
weiterzugeben. 
 

 

 

 

Markus Müller 

Rektor 

 

 

 

 

 


